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Anordnung 
zur Verleihung des akademischen Grades 

Diplom eines Wissenschaftszweiges
— Diplomordnung — 

vom 21. Januar 1969

;\,if Grund des § 16 der Verordnung vom 6. November 
. .lid über die akademischen Grade (GBl. II S. 1022) wird 
.r, Übereinstimmung mit dem Zentralrat der Freien 
IVjtschen Jugend und dem Zentralvorstand der Ge- 
v.crkscha't Wissenschaft folgendes angeordnet:

§ 1
Das Recht zur Verleihung 

des Diploms eines Wissenschaftszweiges

(1) Das Recht zur Verleihung des Diploms eines 
Wissenschaftszweiges „Diplomrecht“ wird den Wis- 
4hscbaftlichen Räten der Universitäten und Hoch- 
'chulen erteilt.

(2) Die Wissenschaftlichen Räte legen fest, welche 
Sektion das Diplom eines Wissenschaftszweiges (nach- 
l/nend Diplom genannt) verleiht.
(3) Der Rat der Sektion kann Kommissionen mit der 

I-.rchführung der Verfahren beauftragen.

§ 2
Der Antrag des Kandidaten

(1) Der Antrag auf Eröffnung eines Diplomverfahrens 
>! bei dem Direktor der Sektion zu stellen, an der 
,‘n Verfahren durchgeführt werden soll. Ihm sind ,1e 
5 Ixemplare der Arbeit und der Thesen beizufügen.

(2) Der Antrag ist nur bei einer Sektion zu stellen. 
Гг kann zurückgezogen werden, solange über ihn

• ne Entscheidung getroffen ist.
И Bei Vorliegen eines ordnungsgemäßen Antrages 
cheidet der Direktor der Sektion auf Vorschlag 
für das Fachgebiet zuständigen Hochschullehrers 

г die Eröffnung des Verfahrens.
)) Empfehlungen auf Durchführung von Verfahren 
■nen von den Mitgliedern des Rabes der Sektion

sowie von Leitern der volkseigenen und genossen
schaftlichen Wirtschaft den Direktoren der Sektionen 
unterbreitet werden.

(5) Externe Bewerber haben neben der Arbeit und 
den Thesen einzureichen:

a) eine beglaubigte Abschrift der Urkunde über die 
Hauptprüfung

b) einen Lebenslauf, der insbesondere über die ge
sellschaftliche und wissenschaftliche Entwicklung 
Auskunft gibt

c) eine Liste der Veröffentlichungen oder anderer 
wissenschaftlicher Leistungen

d) eine Beurteilung durch den zuständigen Leiter, 
die insbesondere über , die berufliche und gesell
schaftliche Tätigkeit des Kandidaten Auskunft 
gibt

e) ein polizeiliches Führungszeugnis
f) die Quittung über die entrichteten Diplomgebüh

ren.

(6) Die Diplomgebühren für externe Bewerber be
tragen 100 M. Diplomverfahren für Direkt-, Fern- und 
Abendstudenten sind gebührenfrei.

§ 3
Die Bedingungen für die Verleihung

(1) Das Diplom wird verliehen nach

a) positiver Beiwertung der Arbeit
b) erfolgreichem Nachweis über die Vertiefung der 

marxistisch-leninistischen Kenntnisse
c) erfolgreicher Verteidigung der Forschungsergeb

nisse.
(2) Wenn ein Kandidat die Hauptprüfung nicht ab

gelegt hat, legt die zuständige Kommission fest, welche 
Prüfungen in theoretischen Grundlagen abzulegen sind.

§ 4
Die wissenschaftliche Arbeit

(1) Mit der wissenschaftlichen Arbeit muß der Kan
didat nachweisen, daß er eine bestimmte Wissenschaft-


